
110
Kantonsregierungen zur üblichen Publikation mitzutheilen
und gleichzeitig in das Bundesblatt und in die offizielle
Sammlung der Eidgenossenschaft aufzunehmen.

Bern, den 29. Ianuar 1851.

Im ....-ìamen des schweizerischen Bundesrathes,
Der Bundespräsident :

J. Munzinger.
Der Stellvertreter des Kanzlers der Eidgenossenschaft:

N. von Moos.

#ST# Verordnung,
betreffend

das Überschreiten der Gränze mit zollpflichtigen
Waaren außer den Zollstunden.

(Vom 25, Januar 1851.)

..Der schweizerische Bundes ra th

in Gemäßheit der Artikel 21 und 53 des Bundesge-
sezes vom 30. Juni 1849 über das Zollwesen und zur
nähern Erläuterung der Art. 18, 21 und 23 der Ver-
Ordnung zum obigen Geseze gleichen Tages,

v e r o r d n e t :

Art. 1. Die Waarenführer, welche vor oder nach
den durch Art. 21 obiger Verordnung zur Abfertigung
der zollpflichtigen Guter festgesezten Stunden in der .Dîahe
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der Zollstätten reifen, sind gehalten, bei Nacht an einer
schon von Weitem in die Augen fallenden Stelle ihre.'?
Fuhrwerkes eine brennende Laterne anzuhängen, stet.-?
.wenigstens eines ihrer Zugthiere mit helltonendem Ge.-
schell zu versehen, und von Zeit zu Zeit, namentlich in
der Rahe der Zollstätten, laut mit der Peitsche zu klat#
schen, um zu zeigen, daß sie gesonnen sind, ihre Waare
unter Entrichtung der im Art. 23 obgenannter Verord-
nung firirten Tare für die Abfertigung außer den Zoll*
stunden, regelmäßig zu verzollen.

Art. 2. Die Waarenführer, welche zu geschlossener
Zollstunde in der Nähe der Gränzzollstätten nicht aus
die oben vorgeschriebene Weise reisen, sind, als des
Schmuggels verdächtig, anzuhalten, und mit einer Ord«
nnngsbuße von grk. 4 zn bestrafen.

Waarenführer, die zu irgend welcher Zeit und unter
irgend welchem Vorwande die Zottstätte mit zollpflichti-
gen Waaren ohne Anmeldung überschreiten, oder Waaren
auf einer nicht erlaubten Straße einführen, sei es bei
..lag oder bei Nacht, find laut Art. 49, Lemma 2, 4
und 5 des oben erwähnten Zollgesezes unnachfichtlich in
die nach Art. 50 besagten Gesezes auszusprechende Zoll-
buße zu verfallen.

Bern, den 25. Januar 1851.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

J. Munzinger.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schieß.
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